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Ihre Anfrage möchte ich wie folgt beantworten: 

 

Wie beurteilt die Stadtverwaltung aus Baumschutzsicht die Auswirkungen 

des Streusalzeinsatzes auf straßen- und wegebegleitende Bäume? 

 

Die in der Landeshauptstadt Erfurt geltenden Regelungen zum Einsatz von 

Streusalz sind in der "Satzung über die Reinhaltung und Reinigung öffentli-

cher Straßen und über die Sicherung der Gehwege im Winter (Straßenreini-

gungssatzung – StrReiEF)" vom 08.11.2011 (1. Änderung mit Wirksamkeit zum 

01.01.2016) festgelegt. Darin ist in StrReiEF §8 ausgeführt, dass der Einsatz 

von Streusalz und anderen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist. 

Lediglich in klimatischen Ausnahmenfällen (z. B. bei überfrierender Nässe, 

Eisregen u. ä.) sowie auf Treppen und steilen Wegen mit Steigungen größer 

als 4% ist ein Einsatz zulässig; dabei dürfen jedoch begrünte Flächen, Baum-

scheiben und Beete nicht bestreut werden. Weiter ist in StrReiEF §7, Abs.7 

beschrieben, dass die Ablagerung von salzhaltigem Schnee auf begrünten Flä-

chen, Baumscheiben und Beeten nicht gestattet ist. 

Da bei gefrierender Nässe auf Straßen Streusalz zur Anwendung kommt, lässt 

es sich bei Abdrift und Benutzung der Straße durch die Kraftfahrzeuge nicht 

vermeiden, dass das Straßenbegleitgrün dadurch in Mitleidenschaft gezogen 

wird. 

Dies wirkt sich einerseits direkt auf den Baum aus (u. a. vergilbte Blätter, ab-

sterbende Blattränder, frühzeitiger Blattabwurf, Wachstumsdepressionen, 

zunehmende Dürreschäden) und zum anderen führt der sich wiederholende 

Streusalzeintrag mittel- und langfristig zu negativen Veränderungen der 

chemischen und physikalischen Struktur des Bodens (u. a. Verlust des Poren-

raumes im Boden, Verschlämmung, Dispersion der enthaltenen Tonminerale, 

Anstieg des Boden-ph-Wertes,  Erschwerung der Wasser- und Nährstoffauf-

nahme).  
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Sehr geehrter Herr Kanngießer, Erfurt,  
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Bäume die durch Trockenstress, tierische und pflanzliche Schädlinge oder  

mechanische Beschädigungen bereits vorgeschädigt sind, können dies bei wiederholenden 

Streusalzeintrag schlechter als gesunde Bäume kompensieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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